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Zitat von O. Meier

Ich bin immer noch keine Juristin. Es klingt aber nicht legitim. Es kommt mir auch nicht
legal vor. Da es nicht mein Geld ist, stehen mir doch auch keine Zinserträge zu.

In meinem Beispiel ging es ja genau um das Gegenteil, dass jemand vorübergehend nicht die
Zinsen für seinen Überziehungskredit zahlen muss.

Ein kurioses Beispiel bzgl. möglicher Zinsen aus der Praxis von vor vielen Jahren:

Ein Kollege hatte eine Fahrt ins Ausland organisiert. Die Schule hatte bereits ein Schulgirokonto.
Die Fahrt hatte aufgrund widriger Umstände mehr gekostet als geplant (xy Euro Zusatzkosten
pro Schüler). Auf die Nachforderung hin kam von einem Vater als Antwort, dass er erwartet
hätte, dass das gezahlte Geld auf einem Tagegeldkonto zwischengelagert worden wäre. Und
dass die Zinsen ausreichend sein müssten, um 25 * xy Euro zu decken.

Weder damals noch heute sind meiner Meinung nach nennenswerte Zinserträge durch die
kurzfristige Lagerung von Klassenfahrtsgeld zu erzielen. Eine Einsparung (und damit einen
geldwerten Vorteil) hat man nur, wenn man 20% Zinsen für eine geduldete Überziehung zahlen
müsste (und sich das ein paar Monate lang sparen kann).
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